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Vorwort 

Die nachfolgende Arbeit untersucht eine der stark diskutierten und kontrovers 
ausgelegten Normen des Rechtes der neuen Bundesländer: § 8 VZOG. Eine Vor-
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Arbeit geweckt, sondern sie auch von Beginn an intensiv betreut und konstruktiv 
kritisch begleitet. Ich danke ihm für zahlreiche Anregungen und Empfehlungen 
und die Ausdauer bei der Auseinandersetzung mit der vorliegenden, nicht gerade 
kurzen Abhandlung. 

Die Anregung zu diesem Thema stammt von Dr. Klaus Schaffner,  dem ich dafür 
und für seine unschätzbaren Hinweise zur wissenschaftlich, aber praxisbezogenen 
Arbeitsweise danke. Ebenso bedanke ich mich bei Dr. Barbara Schmidt, die mich 
stets über aktuelle und zumeist unveröffentlichte  Urteile informierte  und so einen 
wesentlichen Beitrag für die vorliegende Arbeit leistete. 

Dr. Bernhard Opolony und seiner Frau Bettina danke ich für die Mühen mit dem 
Manuskript. Mein Dank gilt darüber hinaus Godo Brehsan, der alle nicht enden 
wollenden Ausführungen meinerseits zum und um das Thema der Arbeit stets er-
duldet und durch kritische Fragen bereichert hat. 

Für ihre immerwährende Unterstützung danke ich meinen Eltern. 

Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Manuela für ihr Verständnis. 

Leipzig im September 2000 Thomas  Gohrke 
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Einleitung 

Α. Problemstellung und Ziel der Untersuchung 

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 vereinigten sich 
auch zwei völlig unterschiedliche Rechtssysteme. Besonders in der Frage nach der 
inhaltlichen Ausgestaltung des Eigentumsbegriff  und der Personen, die Eigentümer 
sein sollten, waren unüberwindliche Gegensätze zu verzeichnen. Das in der DDR 
existierende „Eigentum des Volkes" erwuchs aus einer dem Grundgesetz fremden 
Rechtsauffassung. 

Was sollte mit diesem „Eigentum des Volkes" werden? Wem steht es nach dem 
Einigungsvertrag zu, d. h. wer ist heute der neue Eigentümer und wer ist also bei 
Grundeigentum ins neue Grundbuch einzutragen? Eine Vielzahl von Fragen hatte 
der Gesetzgeber in kürzester Zeit zu beantworten. Die wohl wesentlichste Antwort 
enthielt und enthält Art. 233 § 2 EGBGB. Seit dem Wirksam werden des Beitritts 
finden nach Art. 233 § 2 Abs. 1 EGBGB auf bestehendes Eigentum die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung. Ein „Eigentum des Volkes" gibt 
es seit diesem Tage nicht mehr. Der Eigentumsbegriff  ist inhaltlich mit dem des 
BGB und dem des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG festgeschrieben worden. Es kann seit 
dem nur noch Privateigentum geben, das natürlichen und juristischen Personen des 
privaten oder öffentlichen Rechtes zusteht. Die Frage, wem im einzelnen bisheri-
ges Volkseigentum zusteht, richtet sich nach den Vorschriften über die Abwicklung 
des Volkseigentums, vgl. Art. 233 § 2 Abs. 2 S. 4 EGBGB n.F. Die bedeutendsten 
Abwicklungsvorschriften bilden die Art. 21 ff.  EV. Die Abwicklung erfolgte unter 
anderem durch  eine neue Zuordnung  von Privateigentum an Grundvermögen, d. h. 
durch die Zuordnung ehemaligen Volkseigentums an Grundstücken. Bereits vor 
der endgültigen und im Grundbuch nachvollziehbaren Abwicklung räumte das 
Vermögenszuordnungsgesetz in § 6 Abs. 1 VZOG a.F.(jetzt § 8 VZOG) bestimm-
ten juristischen Personen eine Verfügungsbefugnis  über Grundstücke ein, die im 
Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind. Die aufgrund dieser 
Befugnis getroffenen  Verfügungen sollten als die eines Berechtigten gelten, § 6 
Abs. 2 S. 2 VZOG a.F. Diese gesetzliche Verfügungsbefugnis  soll nachfolgend auf 
Sinn und Umfang untersucht werden. Dabei wird insbesondere die Frage zu beant-
worten sein, ob die Verfügungsbefugnis  auch private Grundstücke erfaßt, die we-
gen des Grundbucheintrages nur scheinbar volkseigen waren. Sollte diese Frage 
bejaht werden, müssen die Folgen derartiger Verfügungen und korrespondierende 
Ausgleichsansprüche der Beteiligten festgestellt werden. 
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B. Aufbau und thematische Begrenzung der Arbeit 

Die Verfügungsbefugnis  des VZOG ist eine Befugnis im Vorfeld einer endgülti-
gen Zuordnung über Grundstücken zu verfügen, die nach dem Grundbucheintrag 
Eigentum des Volkes waren. Die eigentliche Zuordnung des ehemaligen Eigentum 
des Volkes findet in vielschichtiger Art und Weise statt. Die Untersuchung der Ver-
fügungsbefugnis  nach dem Vermögenzuordnungsgesetz soll deshalb in erster Linie 
anhand des zu Wohnzwecken verwendeten Eigentums nach Art. 22 Abs. 4 S. 1 EV 
erfolgen. Dieser Teilbereich des Volkseigentums ist in das Eigentum der Kommu-
nen übergegangen und von diesen zur Privatisierung häufig aufgrund der Verfü-
gungsbefugnis nach § 6 Abs. 1 a) VZOG in eine kommunale Wohnungsgesell-
schaft eingebracht worden. 

In diesem Zusammenhang gibt es gesetzgeberische Aktivitäten und höchstrich-
terliche Rechtsprechung aufgrund der „Sondersituation der Leipziger Wohnungs-
und Baugesellschaft mbH - LWB". Diese kommunale Wohnungs-GmbH soll im 
besonderen Gegenstand der Untersuchung sein. An ihrem Beispiel sollen Beson-
derheiten der Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände in den neuen Ländern 
dargestellt werden. 

Zu Beginn der Untersuchung sollen Gegenstand und Inhalt der Verfügungsbe-
fugnis aus § 6 VZOG a.F. und seiner Folgeregelungen dargestellt werden. Die Ent-
wicklung der Verfügungsbefugnis  soll dabei von ihren historischen Wurzeln bis 
zur heutigen Fassung nachvollzogen werden. Auf diese Weise werden Entwicklun-
gen von Gesetzgebung und Rechtsprechung verständlich. Zugleich wird die Aus-
einandersetzung mit Einzelfragen übersichtlicher, da insbesondere die Rechtspre-
chung aus sich heraus nur verständlich ist, wenn die jeweilige gesetzliche Fassung 
der Verfügungsbefugnis  und ihre Vorgängervorschriften  bereits bekannt sind. 

Im Rahmen der historisch aufgebauten Untersuchung werden sich die tatbe-
standlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgen der Verfügungsbefugnis  heraus-
kristallisieren. Besonderes Augenmerk verdienen der Gegenstand und der Inhalt 
der Befugnis zu verfügen, der Begriff  der Verfügung im VZOG und das Verhältnis 
der Verfügungsbefugten  gegenüber materiell Berechtigten und Restitutionsberech-
tigten. 

Im Anschluß sollen die bisher in Rechtsprechung und Literatur kaum behandel-
ten Ausgleichsansprüche nach einer Verfügung aufgrund der Verfügungsbefugnis 
untersucht werden, nach deren Feststellung es zum Ende möglich sein wird, auf 
gewichtige verfassungsrechtliche Fragen einzugehen. 



§ 1 Das Gesetz über die Feststellung 
der Zuordnung von ehemals volkseigenem Vermögen 

(Vermögenszuordnungsgesetz - VZOG) 

1. Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokrati-
schen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag 
(EV) - vom 31. August 1990 regelte unter anderem den Übergang des Volkseigen-
tums der ehemaligen DDR. Innerhalb des Volkseigentums war aus bundesdeut-
scher Sicht eine Differenzierung  vorzunehmen. Das DDR-Volkseigentum bestand 
nämlich nicht nur aus öffentlichem Staatsvermögen, sondern auch aus Vermögens-
gegenständen, die nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten der privaten Wirt-
schaft zuzuordnen sind. 

a) Für Betriebe, Kombinate und sonstige Wirtschaftseinheiten  war deshalb die 
Privatisierung vorgesehen, um einen Übergang der DDR-Planwirtschaft in ein 
marktwirtschaftliches System zu ermöglichen. Die eigens dazu geschaffene Treu-
handanstalt erhielt den diesbezüglichen Privatisierungsauftrag,  vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 
TreuhG1. Der zu privatisierende Bereich des DDR-Volkseigentums wurde nach 
§ 11 TreuhG in die Gesellschaftsformen  der GmbH und AG überführt.  Die eigent-
liche Privatisierung erfolgte im Anschluß durch Verkauf der zunächst der Treu-
handanstalt zustehenden Geschäftsanteile an den neu geschaffenen Gesellschaf-
ten2. 

b) Neben diesem der Privatwirtschaft  zuzuführenden Bereich gab es auch einen 
Bereich im Volkseigentum der DDR, der nach bundesdeutschen Kategorien dem 
öffentlichen Vermögen von Hoheitsträgern zuzuordnen war. In die Art. 21 und 22 
EV wurden daher Regelungen zur Aufteilung des öffentlichen DDR-Vermögens 
aufgenommen. Mit diesen Regelungen und dem Wirksamwerden des Beitritts ging 
das DDR-Volkseigentum qua Gesetz auf die in Art. 21 und 22 EV im einzelnen 
benannten Körperschaften über3. Der Einigungsvertrag selbst enthielt damit die 
Bestimmungen über eine neue materielle  Zuordnung  des öffentlichen DDR-Ver-
mögens4 auf Körperschaften des öffentlichen Rechtes des nunmehr vereinigten 
Deutschlands5. 

ι Vom 17. Juni 1990 (GBl. I S. 300). 
2 Vgl. § 1 Abs. 4 TreuhG. 
3 Becker  LKV 1992, 209, 211; Lange DtZ 1991, 329, 331; Früh  NJ 1992, 75; Messer-

schmidt  VIZ 1993, 373; Schmidt  LKV 1992, 154, 156; Schöneich  VerwArch 84 (1993), 383, 
389; Bundesministerium für Raumordnung, Bau- und Städtebau Infodienst Kommunal Nr. 31 
v. 9. 8. 1991 = LKV 1992, 17 ff.;  vgl. auch § 1 Abs. 1 VZOG. 


